
 Aufnahmeantrag für Mitglieder 

 
 

A.S.V. Trave e. V. Lübeck (Geschäftsstelle) 
Heinrich Elzermann 
Moislinger Allee 87 A – 23558 Lübeck 

Telefon 0451 – 806114 
kontakt@asv-trave.de 

www.asv-trave.de 

Sparkasse zu Lübeck 
IBAN DE17 2305 0101 0160 3431 41 

BIC NOLADE21SPL 
 

Mitgliedsform Jahresbeitrag Aufnahmegebühr Voraussetzung 
 A-Mitglied1 150 € 50 € Volljährigkeit (18 Jahre) 
 B-Mitglied2 25 € 10 € Volljährigkeit (18 Jahre) 
 J-Mitglied3 25 € - unter 18 Jahre 
 F-Mitglied4 200 € 60 € Paare im gemeinsamen Haushalt (Beitrag pro Paar) 
 FJ-Mitglied 15 € - Kind (unter 18 Jahre) von einer F-Mitgliedschaft 

1) Eine Änderung zum B-Mitglied ist nur zum Jahresende mit einer Frist von 2 Monaten zulässig. 
2) Eine Änderung zum A-Mitglied ist jederzeit möglich. Wenn die B-Mitgliedschaft weniger als 3 Jahre besteht, ist die Differenz der 
Aufnahmegebühr für A-Mitglieder zu zahlen. 
3) J-Mitglieder, die 18 Jahre alt geworden sind, werden automatisch JE-Mitglieder (entspricht der A-Mitgliedsform) und zahlen bis zum 21. 
Lebensjahr den ermäßigten Jahresbeitrag von 75 Euro. 
4) Eine Änderung der Familienverhältnisse ist dem Verein umgehend mitzuteilen. 

Antragsteller/-in Bitte leserlich ausfüllen! 

Nachname       Vorname       

Straße und Haus-Nr.       PLZ / Wohnort       

Geburtsdatum       Beruf (freiwillig)       

Telefon (Festnetz)       Mobiltelefon       

E-Mail        E-Mail ist Voraussetzung für die Nutzung unserer Vereins-App! 
 

Gesetzlicher Vertreter oder Ansprechpartner 

Nachname       Vorname       

Straße und Haus-Nr.       PLZ / Wohnort       

Telefon (Festnetz)       Mobiltelefon       

E-Mail       Verwandtschaft       
 

Die Korrespondenz (Post, E-Mail, Telefon) soll über 
 die Kontaktdaten des Antragstellers/der Antragstellerin erfolgen. /    den gesetzlichen Vertreter bzw. Ansprechpartner erfolgen. 

Ich bitte um Aufnahme in den A.S.V. Trave e. V. Lübeck ab dem:       (Datum) 

Aufnahmebedingungen: 
a) Die Satzung des A.S.V. Trave e. V. Lübeck habe ich erhalten, gelesen und erkenne diese an. 
b) Die Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten habe ich in der Datenschutzerklärung erteilt. 

 Die Beitragsabrechnung erfolgt im Einzugsverfahren (bevorzugt). Ein SEPA-Lastschriftmandat habe ich erteilt. 
 Ich überweise meinen Jahresbeitrag fristgerecht bis spätestens 31.03. eines Jahres.  

Hinweise:  
Bei Eintritt nach dem 31.03. ist der Jahresbeitrag sofort fällig. Die Gültigkeit des digitalen Ausweises vom DAFV wird erst nach 
Zahlungseingang bestätigt. Dies ersetzt die ehemalige Beitragsmarke in Papierform. 
Bei minderjährigen Antragstellern ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter (Eltern/Erziehungsberechtigten) zu unterzeichnen. 
Die gesetzlichen Vertreter erklären mit ihrer Unterschrift ihr Einverständnis zur Mitgliedschaft und zur Teilnahme an Vereinsveranstaltungen. 
Sie übernehmen die Aufsichtspflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und haften für durch das minderjährige Mitglied verursachte 
Schäden nach den gesetzlichen Vorschriften. Zudem stellen sie den Verein, dessen Organe und Beauftragte von etwaigen Haftungsansprüchen 
frei, soweit diese nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Vereins beruhen. Die gesetzlichen Vertreter übernehmen als 
Gesamtschuldner mit dem minderjährigen Mitglied dessen Verpflichtung zur Zahlung des Beitrages. 

     

 Datum, Unterschrift Antragsteller*in  Datum, Unterschrift gesetzliche*r Vertreter*in  
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